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RATGEBER

Die Bank gibt Auskunft
Grosse Geschenke
können erbrecht-
liehe Folgen haben

Guten Morgen Frau Huber. Wie
geht's?

Grass Goff, //err /TeZ/er DanZce,

giü. Z/ewte feafee Zcfe eine ganz spe-
zieZZe Frage. Z/OjZfentZicfe /cönnen
Sie wir äafeei AeZ/ên.

Das wird sich weisen. Worum
geht's?

Sie wissen, wir feafee« einen So/m
nncZ eine Foc/zteK Mein So/m wz'r<i

einnzaZ zznsere Sc/zreinerei ü'feer-
ne/znzen. /m näc/zsfen Ja/zr wiZZ er
/zeiraien. /eizi wz'ZZ i/zm mein Mann
ein Grandsfüc/c in derZVaTze sc/zen-

fen, damii er daran/ein //azzs feaa-

en Zcann. Daz/er das?

Natürlich darf er das! Aber da gibt
es gewisse erbrechtliche Bestim-
mungen zu beachten. Bei grosse-
ren Geschenken an Nachkommen

- und ein Grundstück gehört dazu

- muss Ihr Sohn sich dieses Ge-
schenk später bei der Erbschaft an-

rechnen lassen, es sei denn, dies
werde bei der Schenkung aus-
drücklich ausgeschlossen. Doch
kommt es innerhalb von fünf Jah-
ren zu einem Erbgang, können Sie
und Ihre Tochter auf jeden Fall die
Anrechnung verlangen, wenn
durch die Schenkung Ihr Pflichtteil
verletzt wird.

Anders verhält es sich bei Sehen-
kungen an Erben, die nicht Nach-
kommen sind. Hier wird vermutet,
dass die Anrechnung ausgeschlos-
sen ist, sofern sie bei der Sehen-
kung nicht ausdrücklich verlangt
wird.

Dann fam« a/so mei« Mann c/a.s

Granz/yfüc/: verscfeen&en «nzZ fee-

.stimmen, äass es Zw Frfegang nz'cZzt

angerec/znef werden mim?
Rein rechtlich gesehen ja. Aber
was rechtlich erlaubt ist, ist nicht
immer auch vernünftig.
Um klare Verhältnisse zu schaffen
und den Familienfrieden zu wah-
ren, rate ich Ihnen, dass Sie die
Angelegenheit gemeinsam bespre-
chen und einen Erbvertrag ab-

schliessen. Das wird oft gemacht,
damit bei einem Erbgang keine
Streitigkeiten entstehen. In einem
Erbvertrag können pflichtteilge-
schützte Erben auf ihren Pflichtteil
verzichten. Ein Erbvertrag muss
allerdings gewisse Formvorschrif-
ten erfüllen, um gültig zu sein.

Das wäre doc/z dämm, wenn meine
Focfeter zznd ic/z atz/ wnseren
F/Zic/ztfeiZ verzic/zten würden.

Sie müssen ja den Erbvertrag nicht
unterschreiben, wenn er Ihnen
nicht passt. Er ist nur gültig, wenn
aZ/e beteiligten Personen einver-
standen sind, und kann nur mit Zu-
Stimmung aZ/er Personen abgeän-
dert werden.

Das mass z'c/z mir afeer griindZicfe
ü'feerZegen.

Das sollten Sie auch. Auf alle Fälle
rate ich Ihnen, jetzt etwas zu unter-
nehmen und einen Fachmann bei-
zuziehen.

DanFe, ZZerr Ke//er.

Auf Wiedersehen, Frau Huber.

Dr. FmiZ Gwa/ter

und hohe Krankenkassenprämien.
Selbst wenn im obigen Budget
Fr. 700 - aus Ihrer Pension mit-
eingeschlossen sind, müssen die
Zinsen aus der Kapitalabfindung
herangezogen werden (eventuell
sogar Kapital verbraucht werden).
Da Ihre Angaben unvollständig
sind (es fehlen Angaben über Ver-
mögen, Steuern, Abonnements,
Kleider, Zahnarzt, Geschenke,
Reisen usw.), kann ich nur wieder-
holen: Im Prinzip gehören die hal-
be AHV und die ganze Pension
Ihnen, doch sind Sie verpflichtet,
den erforderlichen Anteil an die
Haushaltkosten zu leisten. Das be-
deutet für Sie, dass Sie mit der

Heirat wirklich finanziell schlecht
gefahren sind. Doch: Ihren Partner
haben Sie, wie Sie mir schreiben,
immerhin 25 Jahre lang vor der
Vermählung gekannt. Jeder
Mensch kann nur soweit unter-
drückt (ausgenützt) werden, wie
der Unterdrückte es zulässt!

Der besondere Tip
zum Jahresende

Ziehen Sie zwischen Weihnachten
und Neujahr Bilanz! Stellen Sie Ihr
Jahresbudget - aufgeteilt in Mo-
natsbeträgen - auf, und schreiben
Sie alle Einnahmen, Ihren ganzen
Besitz (Liegenschaften, Obligatio-

nen, Aktien, Sparhefte) auf. Über-
legen Sie sich wohl, ob Ihr Vermö-
gen auch weiterhin anwachsen soll
oder ob man nicht etwas davon
verschenken oder selbst brauchen
sollte. Mehr Vermögen bedeutet
höhere Steuern.
Bezahlen Sie alle Rechnungen vor
dem 31. Dezember, denn der Be-
stand auf dem Konto bedeutet Ver-
mögen
Ihnen allen, liebe Leserinnen und
Leser, wünsche ich ein gutes,
glückliches und gesundes neues
Jahr!

Fracfy Frcwcfe-Safer
.ÖMi/getfeeraten«
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